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bus über die ganze Angelegenheit mit Seipio am 7. vor Sonnen­
aufgang hätte verhandeln wollen, so habe Hirtins auch dies nicht
abgewartet, sondern sei tief in der Nacht wieder zu Caesar ab­
gereist'. Darin fand Pompejus ein Zeichen der Entfremdung.
Nissen findet in diesen Worten den Abbruch der diplomatischen
Beziehungen; er hätte in der That eintreten müssen, wenn
Pompejus am 4. Dez. den Auftrag des Marcellus angenommen
hätte. Aber wh: seIlen doch gerade aus dieser Stelle, dass Cae­
sar noch am 7. Dez. durch seinen Vertrauten Balbus mit Pom­
pejus Schwiegervater unterhandeln liess! Und danu - bedeutet
aUenaUa wirklich den Ab b ru ch der Beziehungen?

Konnte Pompejlls überhaupt, nachdem er das Schwert gegen
Caesa.r aus den Händen des Konsuls empfangeu hatte, seinerseits
über die unterlassene Visite des Hh·tius sich beklagen und darin
C ein Symptom der Entfremdung) finden? Oder wiirde Cicero
Attioull gegenüber von einer so unglaublichen· Heuohelei schwei­
gen? Müsste nieht dlU' Verfassungshruch des MarceUus und die
Uebernahme des Kommandos durch Pompejus in irgend wel­
cber Form den Mittelpunkt del' Unterhaltung zwisohen Pompejus
und Cioero bilden? Es ist aber hiervon auch nicht mit einem
Worte die Rede. Ich entnehme also aus A VII 4 die Gewissheit,
dass bis zum 10. Dez. Pompejus das Kommando der bei Luceria
stehenden Legionen noch nicl1t übernommen hatte. l"erner frage
ich: Warum hielt Antonius, wenn Pompejus schon am 4. Dez.
das Kommando übernommen hatte, erst am 21. Dez. jene Rede
gegen ihn, in der er sich liber den von Pompejus verursachten
terror armorum beklagte? Endlich frage ieh : Wenn Caesar am
1O. Dez~ bereits bei seinem Eintritt in Italien den Verfassungs­
bruch des MarceUus erfuhr und von da ab das initium tumultus
rechnete, wie kOlllmt es, dass er am 27. Dez. erst bis Placentia
gekommen war? Denu von hier aus lässt Nissen den Ourio die
dreitägige Blitzreise uach Rom antreten, die ihn in den Staml
setzte, noch vor Beginn der Senat!lsitzung des 1. Jan. Caesars
Ultimatum zu libergeben. Oder wie erklärt sich Überhaupt diese
ganz abnorme Eilfertigkeit CuriOB, wenn er bereits am 10. Dez.
von Rom abgereist war, also s,pätestel1s am 20. bei Caesar einge­
troffen war'? Er konnte doch ganz bequem in deI' Zeit vom 21.
bis 29. Doz. von Placentia nach Rom zurUckreisen. Alle diese
Erwägungen zusammengenommen machen es wahrscheinlich, dass
in Nissen;; Ansätzen noell ein oder einige Fehler steoken müssen,
l1ie wir, U111 eine völlig befriedigende Lösung zu finden, l)eseitigen
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müssen. Desha.lb habe ioh mir erlaubt, die ganze Frage hier
noohmals aufzunehmen.

Zunäohst frage ioh mit Nissen: Welohes Ereigniss bedeutete
für Caesar das initium tumultus? In der Antwort weiche ich
ein wenig von Nissen ab: Nioht die eigenmächtige Handlung des
Maroelhis, denn sie stützte sioh nioht auf einell Sellutsbeschluss
und war eine eitle Drohung, wenn Pompejus, wie man eigentlich
erwarten musste, den Antrag nioht annahm -, aber auoh nooh
nicht die Zusage des Pompejus - denn sie war zunächst nur ein
Wort, von dem Caesar formell gar keinen Gebrauch machen
konnte - sondern erst die fa k t i s c heU e bei' nah m e des
Kom man dos, mit anderen Worten des P 0 m p e jus A u­
k u n f tim Lag erz u L u cer i a bedeutete für Caesar das
initium tumultus.

Ueber den Zeitpunkt der Reise des Pompejus von Neapel
nach Luceria besitzen wir glücklicherweise eine Angabe in einem
Briefe an Atticus, die uns eine ziemlich genaue Datirung er­
möglicht. Cicero schreibt nämlich c, 16. Dez. von seinem For­
mianum aus A VII 5, 4 De re publiea cot-idie magis timeoj non
enim bon'i, ut putant, consentiunt. Quos ego equites Romanos, quos
senatores vidi, qui acer1'ime cum cetel'a (RC. Marcelli consulis fac­
tum) tum MC iter Pompei (sc, Neapoli. Luceriam) vitupm'at'ent.
Pace opus est: e,'/: Vict01"ia cum multu mala, tU1n certe tymnm~s

e.7Jistet. Die Eindrücke, die dieses Urtheil Ciceros über Pompejus
Reise ins Lager hel'vol'l'iefen, hat er auf seinem Cumanum und
auf der Reise gesammelt, die ihn etwa am 15. und 16. Dez. von
Cumanum auf das Formianum führte 1. Pompejus war also schon
am 14. von Neapelnaoh Luoeria aufgebrochen, seine Reise bildete
in Campanien das Tagesgespräch. Walln und wo war ihm aber
der Auftrag des Marcellus zu Theil geworden? Offenbar nicht
bei Rom, sondern in Neapel am 13. Dez, Demnaoh hatte da
die Reise von Rom nach Neapel unter normalen Verhältnissen
3 Tage erforderte _. die Senatssitzul1g, in der die Anträge des
1Vlarcellus durohgefallen waren, am 10. Dez. stattgefunden. Der
Gl'Und dieser Verschiebung ist leioht einzusehen. Der l(ampf im
Senate in den ersten Dezembertagen llatte mit einem Siege Cu­
rios geendet; in der ];~rwägung, dass Curio nur noch einige Tage
zu amtiren hatte und in der Hoffnung, dass die aD} 10. Dez.

1 Die genaueren Nachweise dieser Datirullgen werde ich demnächst
in' meinem Buche 'Die Korrespondem; des M. Tllllius Cicero' ct,<.:. geben.
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n'eu antretenden Tl'ibuuen doch vielleicht etwas weniger euergisc1t
sein wül'den als Curio, hatte :Maroellus eine Fause im Kampfe
eintreten lassen. Er nahm ihn am 10. Dez. unter den neuen
Tribunen wieder auf, erlitt aber bei der unverkennbaren Friedens­
liebe der :Majol'ität und dem sohneidigen Auftreten des M. Anton
eine abermalige Niederlage, sodass er nun in seinem Zorn die
gesetzlichen Schranken völlig durohbrachLmit einigen Gesinnuugs~

genossen zu Fompejus naoh Neapel eilte und ihm hier, etwa am
13. Dez., kraft seiner Autorität als Konsul zum bewaffneten
'Viderstand gegen Caesar ermahnte. Im nahen Cnmae, das Mar­
cellus und seine Begleiter passiren mussten, war Cicero fast ein
Zenge der Scene; seine Briefe darüber an Atticus aber sind ver~

loren. Cicel'o war wohl auch noch in Cumae, als Fompejus am
14. die R,eise nach Luceria antrat. Dass er auch über diese
Reise sohon vor A VII 5 an Atticus geschrieben hatte, geht aus
der ungenauen Bezeiohnung hoc ite;r hervor: er setzte voraus,
dass Attious bereits das Nähere wusste. Pompejus gelangte c.
16. Dez. naoh Luoeria; die Kunde davon gelangte c. 19. oder
20. Dez. nach Rom.

Jetzt verstehen warum der Tribun M. Antonius am 2L
Dez. das Volk versammelte und vor demselben eine Rede hielt it1~

qua erat accusatio Pompei usque a toga pura, querela de damnatis,
tetT01' annorwm d. h. el' klagte den Pompejus an, dass er viele
Bürger ungereoht habe verbannen lassen und dass er die fried­
liebenden Bürger durch Waffenlärm, duroh seine ungesetzliohe
Reise zu den Legionen und Uebernahme ihres Kommandos in
Schreoken setze. Unmittelbar naoh dem Eintreffen der Alarm ~

naohricht aus Lnceria reiste Curio von Rom zu Caesar ab, also
am 20. Dez. Nun erst wird seine Eile verständlioh; er tmf
Caesar wohl am 26. Dez. - das Datum folgt aus dem Beginn
der Rückreise am 27. in der Gegend von Placentia. Jet z t
e I' s t w u s s t e C a e s a r, das s für i h Il das i n i t i u m
tu m u I t u s da war. Er versammelte sofort die 13. Legion
aus dem Wintel'1ager um sich und gab westwärts durch Eilboten
:Marschbefehl an die 12. und 8. Legion, die unweit der Nord­
grenze der Fl'ovil1cia stauden 1. Demgemäss hatte die 12. Legion,

1 Nissen a. O. S. 711 Anm. 1 v61'muthet, wahrscheinlich wegen der
verschiedenen Zeit des Eintrenens bei Caesar, dass die 8. Legion aus Bel­

abmarsohirt sei; a.ber die Zeitdifferenz erklä.rt sich zur Genüge dal'~

aus, dass die 8. im Pieenum e. 150 r. M. weitel' marschireIl musste l>is
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die bald naoh Anfang Februar in Pioenum eintraf, nachdem sie
sich etwa im Anfang Januar hatte in Marsch setzen können,
c. 32 Marschtage, um c. 600 r. M. zurückgelegen; und die 8.
Legion, die vielleicht etwas weiter nordwärts campirte und etwa
einen Tag später aufbrechen konnte und am 17. Febr. vor Corfinium
ersclJien, hatte etwa 45 Marschtage, um c. 800 r. M. zurück­
zulegen.

Am 27. fiihrte Caesar die 13. Legion auf der Aemilia wei­
ter, sie erreichte etwa in 9 Tagemärschendas Stadtgebiet von
Ravenna c. am 6. Januar. Falls auch Caesar, der auf der Durch­
reise in den Städten noch die ttbliclJen Kreislandtage abhielt t,
einige Tage früller Ravenna erreichte, so währte sein Aufenthalt
an diesem Orte doch nur wenigc Tage. Schwerlich hatte er die
ganze Legion mit nach Ravenna genolllmen oder, wie es naoh b.
civ. I 11 scheinen könnte. gar mit bis nach Ariminum. Er hatte
vielmehr 5 Cohorten von Faventia südwärts das Rhenusthal hinauf­
ziehen lassen, welche dann wohl nahe am Kamm des Apennin ste­
hen blieben, bis ihnen M. Antonius von Ariminum aus die Marsch­
ordre braohte (8. u. S. 251). An dem genannten 27. Dez. aber
trat auch Curio im Verein mit dem Praetor C. Fabius die Reise
nach Rom aus der Gegend von Placentia an; er vollendete sie
nach einer nicht anzuzweifelnden Notiz Appians TI 32 in 3 Tagen,
sodass er an einem 'rage c. 120 röm. M. zUl'ücklegte, eine der
grössten Geschwindigkeiten, die das Alterthum kennt, in jener
Zeit völlig singulär, und deshalb fiir andere Rechnungen ausseI'
Betracht zu lassen 2. Die Eile war nöthig, um Caesars Ultima­
tum noch vor der Senatssitzung des 1. Jan. 49 den neuen Ktm­
suln zu übergeben.

vor Corfinium, als die 12. Aussel'dem stand die 8. vielleiclIt auch etwas
nördlicher im Aeduergebiete als die 12., sodass sie den Marsehbefehl
etwas später erhielt und auch einige Tagemärsche weiter von Italien
entfernt war.

1 Sueton. Caes. 30.
2 Nissen ist geneigt, yon dieser ganz aussergewöhnlichen Ge­

schwindigkeit Curios aus seinen Berechnnngen über Beförderung und
Verbreitung von Briefen und Nachrichten eine zu grosse Geschwindig­
keit zu Grunde zu legen. Eine Zusammenstellung aller sicheren Notizen
aus dieser Zeit, namentlich tIer in Ciceros Briefen enthaltenen, Cl'g'iebt
mit unumstösslicher Sicherheit, dass man fÜr gewöhnlich mit einer täg­
lichen Geschwindigkeit yon 40-50 rörn. Meilen zu rechnen hat; vgI.
meine Diss. 'ne epistnlis ct a Cassio ct ad Cassillm dc: Leipzig 1877.
p,4-12.



Der Ausbruoh des Bürgerkrieges im J. 49 v. ehr. 249

Der Verlauf deI' Verhandlungen im Senate in den ersten
Tagen des J abtes 49 unter den Konsuln C. Maroellus und L, I,en·
tnlus ist von Nissen im Wesentlichen richtig festgestellt worden.
Oaesars Ultimatum, durch das er sich erl)ot, das Heer aufzulösen
und die Provinzen abzugeben, wenn Pompejus dasselbe thue,
durch das er aber andererseits auch für den Fall (Ier Ablehnung
mit Gewalt drohte als <Schlitzer der Freiheit des römischen
Volkes' 1, wurde nicht angenommen; andererseits wird gegen den
Beschluss, dass Oaesar atlVersU8 rem publicam handle, wenn er
bis zum 1. Juli sein Heer nicht entlasse, von Antonius und Oas­
sins die Intercessiou eingelegt, Vergebens erboten sich der Cen·
sor Pisa und der Pl'aetor Roscius Fabatus am 2. Jan" binnen 6
Tagen, also für die des 9. Jan. ll, von Oaesar bes­
sere Bedingungen zu beschaffen, die Frist wurde auf Drängen
del:ienigen verweigel't, die den Krieg als ihren VOl,theil anSaIlel1.
Am 3. und 4. J an. ruhte der Kampf im Senate, weil diese
Tage dies comitiales waren. Am 4. erschien Cicero vor Rom,
man zog ihm entgegen, und er versuohte die Gegensätze zu mil­
dern, zwisohen den Maohthabern zu vermitteln.

Unterdessen waren von Oaesar, an den die Seinen wohl
nooh am 1. Jan, einen Kurier abgesandt hatten, neue Bedingungen
angekommen, die wohl am 1. Januar duroh Curio dem Senat be­
kannt gegeben wurden. An den !leuen Verhandlungen hatte
Cicero im Sinne des Friedens einen hervol'l'agenden Antheil, Er
empfahl im Senate und wohl !Iooll mehr in privaten Versamm­
lungen, dass Pompejus nach Spanien gehe und dass man Oaesar
,die Bewerbung um das Konsnlat ermögliohe s. Seine innerste
Meinung freilich: Nachgiebigkeit um jeden Preis, da der Krieg
nothwendig statt des bisherigen immerhin erträglichen Duumvirats
eine Tyrannis gebären miisse, wird er öffentlich entweder gar

1 Oie. ep. XVI 11, 2 ollmino et ipse amwus'nostti'/·, minaces
alt senatum ct acerbas liU<il'as ct lwat adhuc irnpuilens, qui. exti'/··
citum et pl'ovinciam invito senat~t tenel'et vgl. Appian II 32, Dio XLI 1.
eaes.h. c.l 22 ut se et popululIl Romanum factione paucol'um 0ppl'es8!t!lt
vn libc,·tatem vindical'et.

2 Die sex dies ad eam nun conßeieJl(lmll Caes. I a sind als
6 volle Tage, also vom 3, f'rüh-8. Jan. abends zu verstehen, sodMs die
Vermittler noch am 2. abreisep. konnten und erst in der Senatssitzung
des 9. Jan. die Ergebnisse ihrer Verhandlungen vorzulegen hatten,

11 Cill. ap. VI H, 5 eumlmn i'lI Hispamtlm censui .. rafiofMm hallf!'l'i
a!Jsllntis non tam pugnavi ut licely,t, qnmll ni, qllOll'inm ipso fM/sule pu.·
01lante 110pulus Üissej'at, habel'ctu1'.
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lIiellt oder mit demselben Missel'folge ausgesprochen haben, den
die besonnenen Vorsohläge des Consulars M. Maroelbls erlitten
hatten 1. Denn die Anhänger des Pompejus und die Radikalen
unter den Optimaten (lonnerten in diesen Tagen jede vermittelnde
Rede als Verrath an der Republik nieder 2. Trotzdem braohte
Cicero den Curio sohliesslich soweit, dass er für Caesar nur die
Beibehaltung des Imperinms überhaupt bis zum 1. Jan. 48 for­
derte, sei es auch nur mit einer einzigen Legion und der Pro- ,
vinz Illyrien. Pompejus selbst scheint im Bewusstsein aeiner
Verantwortliohkeit und seiner mangelnden Kriegsbereitsohaft einen
Augenbliok gesohwankt zu haben, ob er nooh einmal naohgeben
solle 3. Da. soheitel'te der Ausgleich an der starren Diokköpfig­
keit der extremen Republikaner und an der unablässigen Hetz­
arbeit der sohiffbrüohigen Exi6tenzen auf beiden Parteien 4, wie
des Konsuls Lentulu6, für den das schleohteste Zeugniss das ist,
dass ihn Caesar 'nooh im Februar zu erkaufen suohte und dass
ihn PQmpejus, um ibn der VeI'suohung zu entziehen, bereits am
4. März nach Epil'us übersetzen liess a.

Bo wurde denu noch am 7..Jau, als Maohtmittel gegen die
tribllnizisohe Intercession das SenatusoonsllltU1l1 ultimum gefasst:
,Zent operam consf!les, l:rraetm'cs, tt'ibuni plebis qU'iqf'ß pro consuli­
bus sint ad ut'bem, ne quid res publwa dett·imet.ti capiat". In­
folgedes~en reisten die Tribunen Antonius und Ca68ius, sowie
Curio und CaeliusRufus noch in der Naoht ab.

1 A VII 5, 4 Pace opus eot: ex victm'ia cum tllulta t1/.ltla tlWt ccrte
tyrannus existet. Caes. b. o. I 2.

2 Oaes. I 2 si.c ooeibus oonsulis, terl'QI'e pf/lesentis exercitus, Illinis
am'icorum ~:>ompeii 21leriqu.e COfll1JuZsi inviti et coacti Scipi.6nis sententifmt
seqltUntur, vg1. oro, ap, IV 7, 2.

3 Gic. ep. VI G, I:i Vieta est auctOl'itus lIlea non tarn a Pompeio
tiMlt is ?/tovebatul' - quam alJ iis, qm duce Pompeio fl'eti pet'OPPO!'­

tunam et feims eZomesticis et CltpiditaHbu,s suis illius belli mctoriam fOfe
putabant.

4 Oie, ap. XVI 2 ineidi in ipsclill! fl,ammam civilis disooraiae veZ
jJQtiu.s bclli, cui CUlIt /j'ltpcrem ll!ede'''i et, 'ltt al'bitrol', jJosset!t, cupiditates
oortorurn 110minum - fW,ffl ex utt'C(,que 1Jm'te Stmt, p1!gnare cupiant ­
ifflperZimento mil.i fuet'unt.

5 A VIII 9, 4, ep, X 32, 3, 5, A IX ß.
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Caesars Uebergang über den Rubikon wird VOll den meisten
zu spät angesetzt 1. Wenn Caesar, wie wir unten sehen werden,
am 15. Jan. bereits Anoona besetzte, kann er nicht erst ain 12.
oder 13. von Ravenna aufgebroohen sein. Die flUohtenden Tri·
bunen batten ibn durch einen vorausgesohiokten Kurier vom SC.
ultimum benaohriohtigt, denn sie trafen mit ihm nioht in Ravenna,
sondern in Ariminum zusammen. Der Kurier war wohl am
10. Jan. bei Caesar eingetroffen; Caesar gab sofort seinen 1) Co­
horten :Marsohbefehl gegen Süden und gleiohzeitig den im Rhe­
nusthal stehenden anderen 5 Cohorten die Ordre, über den Kamm
ius obere Arnothal und von dort nach Arretium vorzugehen'.
Caesar selbst folgte der ersten Abtheilung gegen Abend und
erreichte noch vor Tagesa11bruch am 11. J an. Arimhmm. Hier
traf er mit den 'l'ribunen zusammen, benutzt diesen Augenblick
zu einem wirksamen Pronullciamento an sein Heer nnd sendet
der zweiten Abtheilung den :M, Antonius Oberbefehlshaber
naoh 2.

Was gesohah während dieser Zeit in Rom? Es ist uns
nioht ausdrüoklioh überliefert worden, ob der Senat nach dem
Senatusoonsnltum ultimnm vom 7. Jan. nooh ausdrücklich ein de­
eretum tumultus erlassen habe oder ob, wie Adolf Nissen meint,
das decretum tumultus dem SC. ultimum zu Grunde lag.

Heinrioh Nissen a. O. findet, dass in den näher bekannten
Fällen in den Jahren 63, ? 49 v. Chr. bßz~ugt.J'lrlnaSSen gerade
das Gegentheil stattgefunden habe. Andererseits hat sich darnach
auch Adolf Nissen von Nenem in seinen Beiträgen znm Römischen
Staatsreoht (1885) über (He vom Senat in J1'ällen der Staatsgefahr

1 Mommsen ur S.384 'um den 12. Januar', Lange III S. 408 'am
12. und 13. Jan.' I

\I Caesar verlegt diese Contio I '7 u. 8 gegen aUe anderen Quellen
nach Ravenna, worin Nissen mit, Recht eine Verschleierung seiner Ge­
waltthat findet. Es ist in der That natürlicher: 1) dass er den Bericht
der geflohenen Tribunen und diese selbst vor dem Heere verwerthete j

2) dass er erst nach glücklich vollbrachter Ueberrumpelullg (ler wich·
tigen Grenzstadt seine Absichten ellthiillte. - mine zweite Entstellung
deI' Wahrheit darin, dass Caesar I 11 die Cohorten,' die Arazzo
besetzen sollen, erst von Ariminum aus unter Antonius abkommandirt
haben will. Sie sind bereits am 15. in Arretium (s. n. S. 259 :ff.), also
waren sie schon vor dem 11. Jan. von der Aemilia nach Süden abge­
schwenkt und warteten im Rhennst,hal >lllfihre M:1l'scIHwdrej AntonillS
holte sie leicht ein.
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beschlossenen lfassregeln ausgesprochen. Es liegt also hier eine
Kontroverse über das Verllältniss VOll SC. ultimum zum decre­
tu 111 tu m u I t u s vor, die eigentlich eine gesonderte Behandlung
erforderte, über welche ich aber, weil ioh sie nicht umgehen
lmnn, wenigstens in Kürze meine augenblickliche Meinung aus­
sprechen will.

'Das Ius pomerii duldete innerhalb der Stadt wedel' Truppen.
IIOch Truppenführer, mit anderen Worten: das iU8 pomerii war
der Grundpfeiler der bürgerlichen ~'reiheit' (Il 163) 1 'wenn der
Senat nicht mehr Herr der Situation war, dann ordnete er die
,domua' der ,militia' unter, entkleidete das Stadttemplum seines
]<'riedens und rief das Imperium militare herein nach Rom, in­
dem er ein Justitium indizirte. Daduroh wurde das Ius pomerii
sistirt' (Il 185).

Diese Sätze aus Nissens H. Schrift muss man heranziehen,
um seine in der 1. Sehrift begründeten Ansichten iiber tumultus,
SC. ultinmm und Justitium zu ergänzen. In I sagt Nissen
S. 126 vom Senate: <er kann die Lage als bes01'gnisserregend
durch sein decretum tumultus erklären und dann entweder ein
unbeschränlctes Civil- (nämlich durch SC. ultimum) oder ein un­
besclIränktes Militänegiment (nämlich durch iustitium) anord­
nen; beide stehen in einem solchen Verhältniss zu einander, dass
ihre Coexistenz, die Steigenmg des einen durch das andere mög­
lich ist'. Ich gebe zu, dass in der Theorie die l\'Iöglichkeit der
Steigerung eines Justitium durch das SC. uitilllum möglich ist,
in der Praxis aber glaube ich, dass eher das SC. ultimum durch
ein Justitium gesteigert werdeu kann. Femel' finde ich darin
einen Widerspruch der Ansicht Nissens gegen die uns bekannten
Thatsachen, dass er das clecretum tumultus seiner Eigenschaft als
einer selbständigen Massregel entkleidet, indem er es nur als
Konstatil'ullg eines entweder SC. ultimum pder J ustitiulll herauf­
führenden Zustandes gelten lässt. Dass das decretu11l tU11luitus
wenigstens bei einell1 drohenden Biirgerkriege eine selbständige
Rolle spielt, lässt sich mit schlagender Parallele an den Be­
schlüssen Jer Zeit nachweisen, in welcher der Krieg gegen M,
Antonius sieh vorbereitete. Auch A. Nissen versucht sich gerade
auf diese Parallele zu stUtzen, er sagt I S. 135: 'In gleicher

1 Der Kürze halber bezeichne ich hier Adolf Nissens Schrift iiber
das Justitium mit J, seine Beitrii.ge zum römischen Staatsrecht mit H.
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Weise besteht beides (Justitium und SC. ultimnm) llf\beneillander .
in den VorBchlägen, welche Cicero dem Senat gegen Antonins
macht. Nachdem er 1 die häufiger beriihrten Anträge auf tUlllul­
tUB, iustitiml1, Raga sumere gestellt, fährt er fort: Gons?.ftUbus to(mn

t'em'PubliG{m~ commendanclam CCiJ'WJO hisfJuC pel'mittenclttm, 1!t 1'em­
p!!bUcam defendant jwovidermtquc, ne qU'id 1'cspublica rletrimenti
aceipiat'. Hier ist unwiderleglich ausgesprochen, (lass eine Stei­
gerung der durch Jl1st.itium gegebenen Lage {}urch das consultum
ultimum möglich ist; und 'worin dieselbe besteht, sagt Cicero
selbst: ne mulla noois quoticlie decernendc! si/nt:

Gerade dieser Zusatz Ciceros, der doch offenbar qie Be­
schliessung des SC. ultilnulll hinter dem decretum tumultus als et­
was Besonderes rechtfertigen soll, hätte Nissen darauf aufmerk­
sam machen sollen, dass es sich hier um einen besonderen Fall
11andelt. Dieser besteht darin, dass das SO. 11ltimum, noch be­
vor Cicero a.m 1. Jan. 43 die angegebenen Anträge stellte, schon
einmal gegen die von Antonius heranfbescllworenen Gefahren ge­
fasst worden wal'. Bekanntlich ist das SC. nltimum an einen be­
stimmten WOl·tlaut nicht gebunden; neben (len bekannten Alls­
t!rilc]ten: vi(lewnt, cZent operam, cure1~t consules, no qU'id respublica
clef.1·imenti Cl!lJiat findet sich die Formel ut impe1"i,,ttn maiestasquc
pop"U Romani conse,'vetur etc. Wenn nun am 20. Dezember 44,
in der ersten Senatssitzung nach Antonius Abzug aus der Stadt,
auf Cicero!! Antrag beschlossen wurde: O. Pall~a A. Hirtius, eon­
sules designati, dent operam, uti senatus Kaltmclis Ianuariis tutQ'
ltabeti possit, so betracllte ich diesen Bescbluss, der unter Um"
ständen ohne Sistirung des Intercessiol1s- und Provocationsl'echtes
nicht durchführbar war, als ein SC. ultimum, das aber durch sei­
nen W Olot.laut his auf den 1. Jan. 43 llormirt wal', Weun lllm

Cicero nach Ablauf dieser Frist am 1. Jan. 43 in erster Linie
den Antrag stellt: twnuUmn clecemi, ·iu.stitium edici, saga sumi d'ico
opm·tm'e, clilecf.wn habel'i sulJlcdis 1ictcatianibu8 il~ urbe et in Italia
pmete.. GalUctm iota: und erst in zweiter Linie und mit dem Zu"
satze, dass dadurch eine der Geschäftsfüluung her­
beigeführt werde, daR SC. ultimum wiederaufzunehmen auffordert,
so finde ich in diesem Sacbverl1alt den Beweis, dass dem Rednel'
das decl'ctum tumultlls als eine Steigerung des SC. ltltimum er­
schien, Die Staffel Massregeln gegen Antollius, die Cicel'o
vorschwehte, war folgende: 1) SC. ultimum, 2) deoretl1Dl tumul-

1 PhiJ. V :.11 f.
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tus, 3) hostem iudicare. Diese Annahme entspricht den That­
sachen. Am 20, Dez, 44 wurde das SC. ultimum mit bescllränk­
tel' Frist gefasst; am 1. .Jau. wurde dieser Beschluss, da Cieeros
Antrag auf tumultus nioht durchging, auf unbestimmte Zeit er­
neuert, zugleich auch eine Gesandtschaft an Antonius beschloBSOll.
Als diese keine Einigung erzielt hatte, wurde am 2. Februar der
tumultus und die Anlegung des Sagums fitr den 4. Febr~ar be­
schlossen, am 21. 43 endlich, auf die Kunde yon der Sel1lacht
bei Forum Gallorum, wurde Antonius zum hostie· erklärt 1,

Eine An!lit:~ht finde ich auch darin, dass
Cicero am 4, .Jan. vor dem Volke tiber das der Senats­
verhandlung referh'end nicht daB SC, ultimum, sondern das deere­
tum tumultus als den Kel'npunkt seiner bezeielmete, Phil.
VI 16:,Quo etiam, ut confitearuobis, Qtti1'itel:l, minus hodierno dÜ:.
eontendi, mimMJ laboravi, ut milzi senatU$ adsentie'1'l..$ tumultu,m
decernc1'et, saga s·umi iube1'et 2, Aus diesel' Stelle geht in­
direkt auoh dass der Nebenantrag Cioe1'os, das SC, ulti­
mum für 'die Konsuln zu erneuern, angeuommen worden war.
Oder woraus wollten 80nst die Konsulu das Recht herleiten, in
ganz Italien mit A11fhebung aller Befreiungen Aushebungen allZU­

stellen, sich mit einer militärisclHln Schutzwache zu umgeben? 11

Worin bestalld mm der Fortschritt, wenn am 2. Febr., zu
einer Zeit, wo Cioero bereits beantragt hatte, dem Antonius als
hostie das helIum zu erklären, auf seinen früheren Antrag zurück­
gegriffen ,vurde; tumultum decerni, iustUium edi,ci, saga SZtmi dico
oportel'e? Während das SC. ultimum, das duroh Sistirung des ius
intercessionis und des ius provocationis die BUrgersohaft den. vom
Senate !'fagistraten oder Privaten bedingungslos unter­
wirft, eine rein konservative Massregel um alle Kräfte des
Staates zur Beseitigung einer Gefahr anzuspannen, liegt im deo

1 Die NachweiBe dieser Entwiokelnng der Verhältnisse und der
Daten habe ioh in meiner Dissert, 'De et a Cassio et ad Cassium'

1877 S. 25 f. gegeben.
VgI, PhiI. VI 9 V08 saga pamte. Est enim ita ileC'l'ett!'11!, ut 81:

ille atretoritati senatus non pa1"l.r.is8et, ad 8(tga ir'ctltr.
II Phil. VII 12 (im Riicltblick auf die Beschlüsse des 4. Jal1.):

Quid? Oum dilectus habe!'i, rota Itatia cum va.cationes O1nnes su­
st'U~'~str,s, twn ille (sc. Antonius) lwstis ?$on est· indicatus? Annol'llm ofß.-
cinas 'in u?'be videtis; milites CUIlI seqtmntul' consulem; 11raesi(U"
Sl'r/.t specie eansuU, "e et vcn:tati ,summä
et'iam CU1/! ·stltdio nornina dant, ~)a;'ent n.u.etn,·i.t."N
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cl'otum tumultull das dass diese nioht ge­
nügt bat, um die Gefahr zn besalnvöl'en, es liegt. darin der Fort.­
schritt von der biossen Watfenhel'eltstellnng zum fal>:tischon
zustande'. Denn wälH'end z, B. der änssere Charakter rlos atildti·
schen Lebeml unter dem SC, ultimum nur wenig sich
vel'wandelte das deoretum tumultus durch des ius po­
merii und Aufhören des gesammten Reclltslebens (Justitium) so­
wie dnfah die Verdrltngung der Toga durch den Kriegsmantel
(sagum) die Stadt in ein Kriegslager, un~l stellte die Bttrgersohaft
unter die unerbittliche Strenge des Kriegsrechts. Aussenlem aber
lag im deoretum tuinultus eine Erinnerung an die Zeiten, in de­
nen die St,adt dm'oh' äussere Feinde bedrängt worden war: der­
jenige also, der duroh sein Auftreten diese verursachte,
ersohien dem Voll,e fast wie eiu hostig 1; uud wenn der staats+
rechtiiohe Untersohied zwischen tumultuB und hellnm eben gerade
darin bestand, dass der Gegner -im tumultus nioht wie ein Land­
fremder behandelt werden sollte, so wurde er doch nach seiner
Niederlage pro hoste behandelt. So ersoheint abo in der Praxis
der sinkenden R.epublik das decretum tumultus als eine Vorstufe
der wil'ldiohen Aeohtuug, Demnach halte ich das decretum tu­
multml im Gegensatz zu A. Nissen fUr eine selbständige Mass-

2, das iustitium aber und das sagA. sumere halte ich im
Gegensatz attah zu H. Nissen 3 für illtegrirende Theile oder lloth­

wendige Folgen des deoretum tumultus 4.

Im Bürgerkriege 49 v. Chr. ist es zu der dritten Stufe, zUm

iudicare hostem nic1lt gekommen, weil die Regierung in Rom silJh

1 Vgl. Phi!. VIII 1-7.
2 Vgl. z. B. Liv. XXXIV 5G.
B VgL "s, O. S.92 u. 100,
<l Der Beweis liegt meines Erachtens in der Art und Weise, wie

Oicero von diesen Dingen spricht. Phi!, V H1 bezeiclmet er iu der ge­
nauen Ausdrucksweise des Antragstellers das decretum iu aUen seinen
TheBen: tmnultum decl!'l'ni, iustitium saga sumi opartere, VI 1G
sagt er tumultull~ deCel'nel'et, 8arla illberet und endlich VI 9 nennt
er statt der abstrakten Begl'iffe tumultus und Ülstitium nur sag€t pat'ate
.. ,ail 8aga iretttr. An allen 3 Stellen ist dasselbe decretum tllffiultns
gemeint, Der Zusammenhang zwisohen tumultus und lustitium ergiebt
sieh auch aus den meisten Stellen des Livius, z. B. III 5, ;,1. qUI/(~ -nrcessc
emt in tant4 tnmull-u., iustililtnJ 1)131' aliquot dies 8ervatm1!.



am 17. Jan. 49 auflöste; die erste Stufe, das BC. uUimum, trat
am 7. Jan. an; dass darnach noch die zweite Stufe des Vorgehens,
das decretl1m tuml1ltus, gegen Caesar angewendet wurde, ist zwar
nirgends direll:t überliefert, aber aus inneren Gründen, hesonders
wegen der analoge,n Vorgänge beim lVlutinensisehen Kriege wahr­
soheinlioll. Von Cicero lutlHHl wir keine direkte Notiz darüber,
weil er in diesen Tagen mit Atticus vereinigt war. Für C,aesar
war, da er, wie wir oben sahen, das faktische initillm tumllltuR
zur Rechtfertigung seines Einbruclls in Italien viel weiterzurlick­
datirte, das formelle decretum tmnnltus belanglos, ja er that klug
daran, es gar nicht zu erwähnen, weil es die. Antwort auf seinen
Friedensbruch war (s. u. S. 258 Die späteren Griechen aber
besassen für diese feineren staatsrechtlichen Entwicklungen weder
Interesse noch Verständniss. Immerhin sind in den Quellen einige
Andeutungen enthalten, aus denen zu ersehen ist, dass auell im
J. 49 eiD decretull1 tumilltus mit iustitium und sagorllm sumptio
gefasst worden ist. Cicero schreibt am 21. Januar an Attiens
VII 12, 2 neo cmn {Caesarem) I'ent1n llrolatio nee senaftl-S m.agi­
stmtt6umque disccsuss nec aerat'ium clausmn tardabit. A. Nissen
hat sieh viel Mühe gegeben, zu beweisen, dass rerum prolatio und
iustitium nicht identisch seien. Ich stimme ihm darin bei, dass
allerdings iustitiuDl in erster Linie nicht etwa Gerichtsferien, son­
dern die Sistirung des ius pomerii bedeutet. Damit iet aber, wie
NiBsen selbst zugiebt (1 109), wie von selbst das Aufhören der
llrivatrechtliohen Jurisdiktion gegeben. Also nioht mit jeder
prolatio J'erum braucht ein iustitium verbunden zu sein, wohl aber
ist die Folge eines jeden iustitium eiDe prolatio rel·mn. Also
kann hier Cicero, indem er an das verödete Forum daohte, sehr
wohl die Folge statt der Ursache genannt haben. Auch das
aerarium clausum, das hier genannt ist, scheint zu den Wirkungen
des iustitium zu gehören, denn Cicero fU\gt von Clodius de ha­
rtlSp. J'esp. 55: qui -ln contione attstls est ,Ucere ·iu,stitit,tn edici
OpOl'tel'e, iut'is dietionem interlnitti, claudi aen'l,rium, iUilicÜt toll-i.
Wir haben in diesen Worten einen ähnlichen, den erstgenannten
Begriff iustitium ausmalenden Pleonasmnll, wie in Phi}. V 31 zum
deeretum tmnnltl1s. Endlich erwähnt CRSIÜUS Dio XLI 6, 2 u.
17, 1, dass die Römel' bei Caesars Ankunft in der Stadt gegen
Emle März mit dem Sagulll bekleidet waren. Aus der Kombina­
tion dieser Andeutungen in den Quellen mit den inneren GrUnden
ergiebt sieh, dass auoh im J. 49, -und zwar !lach dem SC. ulti·
mum ein deeret,um tumultus mit iustitium ul,ld sagorum I!umptio
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gefasst worden ist. In der genaueren Datirnrig und Definition
desselben befinde ich mich in doppeltem Widerspruehe zu H. Nis­
sen. Einmal scheint es mir nicbt richtig, dass der blosse, tumul­
tus ohne iustitium, sagum etc. etwa am 9, Jan. beschlossen wor­
den sein soll (a. O. S. 54 u. 92), und dass getrennt davon am
17. Jau. iustitium, aerarium clausum, sagum etc. beschlossen wor~

den sei. Das alles fiel nach meiner Auffassung mit dem decre­
tum tumultus zUSammen. Zweitens kann ich das Datum c. 9. Jan.
ni~ht für richtig halten. Denn an diesem müsste dieses
Dekret einem freiwilligen Entschluss des Senats entspl'ungensein.
Das entspricht aber nicht der Lage. Der Senat glaubte genug
Kethan zu wenn er den Staat durch das SC. ultimum in
Vertheidigungszustand setzte: an den plötzlichen TIebergang zu
den Feindseligkeiten selbst, die im Tumultus liegen, dachte man
nicht; man gab sich vielmehr der trügerischen Hoffnung hin, noch
ein halbes Jahr - nämlich bis zum 1. Juli 49 Frieden zu
11aben und brauohte (liese Zeit aueh sehr ,*oh1, um Rom und Ita­
lien durch Aushebungen etc. in den Vertheidigungszustand zu
bringen. Es wäre angesichts der Wehrlosigkeit Italiens - denn
die. heiden in Luceria waren nicht ganz zuverlässig ­
ein uuerklärlicher Leichtsinn gewesen, die Feindseligkeiten ge­
wiSSflrlIlassen dadurch zu eröffnen, dass man erklärte, man befinde
sich im Zustande des tnmultus, man müsse das Kriegsrecht tiber
Rom p,'oklamiren etc. Von Caesar lag am 9. Jan. noch gar keine
Kriegserklärung vor er bewirkte sie, und zwar zur peinlich­
stell TIeberraschung seiner Gegner - durch die Wegnahme
von .A riminum; hierdurch erst wurde der Kriegszustand dem Se­
nate gewissermassen ootroyirt. In dem Beschlusse des Tumultus
VOl' Eintreffen der Bot.schaft von Ariminum hatte eine unveraut­
liehe Lockung und Herausfol'derung Caesars gelegen zu dem, was
er dann wirklich that .und wtirde nioht versäumt haben,
diesen Friedensbruoh im.I. Buohe seiner Denkwürdigkeiten zn ver­
zeichnen, er spricht aber nur vom SC. Oder konnte nach
einem leichtfel'tig beschlossenen deoretum tumultus Cioero im Rüok­
blicke auf die Ereignisse an '1'iro schreiben (XVI 12, 2): Itaque
eum Caesat' amentia quadam rapet'etur et oblitus nomi­
nis atque honorum suorUln Ariminutn, Pisa.ut·um, Anconam,
A"retium OCCU1Javisset, urbem 1·eliquimus. Diese Sprache war doch
unmöglich, wenn der was der Gesinnung der Mehrheit auch
gar nicht entspraoh, dem Caesar dureh Ansagung des tumultlls
selbst das Schwert in die Hand gedrUckt hii.tte. Es erg i e b t

Rhein. Mn•• f. Philol. N. F. XLVII. 17
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sich also mit, Nothwendigkeit aUll der Natur der Bache,
daßs das decretuin tumultus die Antwort <les Senats
auf Caesars Einbruch in Italien war.

Rier liegt auoh der AngellHmkt des ganzen Rechtsstreites
zwisohen Caesar und: seinen Gegnern. Es war die tragische
Schuld deB Pompejus, dass er auf die blosse Autorität des Kon­
suls Marcellus hin das Imperium tiber die apulischell Legionen
übernommen hatte, ihm gegenUber also war Caesar als Privatfeind
vollkommen im Rechte, aber dem Senate gegenüber war er. es
nicht. Denn das BC. ultimmn hlttte Caesar durch seine acerbas
ct mintWe8 epistulas heraufbesohworen, sein Einbi'Uch" iu Italien
war ein vollkommener Verfassungsbrnch, el: erschien staatsrecht­
1ioh als latro, er führte den Tumultull herauf, wenn man ihn auch
menschlioh damit entsohuldigen kann, dass er dem Pompeius gegen­
über im Zustande der Nothwehr gewesen sei. Die Richtigkeit meiner
Auffassung erhellt auch indirekt aus Cieeros Brief an Tim (XVI 11)
vom 12. Jan. Rier werden sowohl die Rüstungen als auch die
discriptio Italiae regionum nicht aus dem deoretum tumultus, son­
dern aus dem SC. ultimnm hergeleitet § 2: ut curaremua, ne quid
res publica detrimenti caperet. Nftmquam maiore in pericuZo civi­
tas fuit, numquam improbi ci~'es kabuerunt paratiorem aucem.
Omnino ea; '"ac quoque p(J,rte diligentissime compat'atu1'
.. . ItaZiae f-egiones d'iscdptae Bunt, quam quisque pa,'_
te m tue r et uretc. Damals war also das deoretum tumultus
nooh nicht gefasst, da auoh die Nachricht von Ariminum noch
nicht in Rom war. Sie kam etwa am 13. abends, oder am '14.
ßrüh wohl zugleich mit den ersten Sohaaren flüchtender L!1ndleute
I

pnlt Kleinstädter nach Rom. Hier entstand unter der Masse des
Volkes wie in den Kreisen der Regierung entsetzlioher Schrecken,

'.und unheilvolle Verwirrung. Schon glaubte man Caesars galli-
sche Reiter an den Thoren zu verspüren. Da fasste, wob1 am
14. Jan., der Senat das deoretum tumultus mit justitium und sa­
gum, einerseits, um <He zügellose Menge kriegerischem Befehl zu
unterwerfen, andrerseitll, um Caesars Landfriedensbruoh zu brand­
marken!. Jetzt - nach Sistirnllg des jus pomerii - durfte auoh
Pompejus trotz seines Imperiums in der Stadt erscheinen, auf ihn
blickten jetzt alle als den Retter in der Noth - er aber eröff-

1 Vgl. eie. A VII 11,1 (vom 18. Jan.): Utrum de impemtore po­
puli Ro1Ilcm,i, an (k Hannibale loquimud'
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nete der erstaunten Regierung nach B Tagen, dass er die Stadt
nicht halten könne.

Mit nur 5 Kohm'ten, aber mit Thatkraft und Schlag'
fertigkeit Friedrichs IL, besetzte Caesar in den Tagen vom 11,
bis zum 15, Jan, Pisaurum, Fanum, Anoona (Ancona ist von Ari·
minum 72 Meilen entfel'nt), an demselben 15. Jan. erl'eiohte An·
tonius mit den andern 5 Kohorten der 13, Legiou Arretium: zwei
Strassen nach Rom lagen offen, Caesal's erster Aufmarsch war
hiermit im Wesentlichen beendet. Man hat ohne Grund diese
Geschwintiigkeit Caesars bezweifelt; sogar NissenUtsst Bim bis
zum 18, Zeit, um'Ancona -zu besetzen, Lange Ilält die erste Nach­
richt von der Wegnahme der Städte aUSSeI' Ariminum für ein
übertreibendes Gerüoht. Meine paten aber stützen sich auf eine
unumstössliche Bereohnung von Zeit und Raum und ausserdem
auf ein direktes Zeugniss Oicel'os. Die~er schreibt in einer be­
reits oben citirten Stelle (XVI 12, 2) an Tiro: Itaque cum Oaesar
amentia quadam rape,'etur et oblii.us nominis atqUfJ lwnor1i,m suo'
"um Anminum, Pisaurum, Aueonam Arnui1i,m or!cupat/isset, u1'bem
reZiquimu8. An diesen Idal'en Worten soll man nioht drehen nooh
deuteln. Sie besagen, dass der Aufbruch des Pompejus und der
Regierung von Rom in Folge der Nachricht von der Einnahme
der Küstenlinie Ariminum-Ancona und von Arretium stattfand,
Ausserdem entsprioht Ciceros Zellgnias auch der Natur deI' Sache.
Denn erst die Wegnahme von Arretium einerseits und andrerseits
dea wichtigen Strassenknies bei Fanum, wo die Flaminia von der
adriatischen KUste nMh den umbrischen Bergen rechtwinklig um·

, biegt, gestattete den combinirten Vormarsch Caesars und des An­
tonius auf Rom. Der Vormarsch auf Rom erfordert aber auch
den Besitz von Ancona, das SOllst den pompejanischen 1'ruPllen
die Mögliohkeit hot, von Picenum her Caesar in den Rücken zu
kOllllUen. Die Panik der Pompejaner und Legitimisten in Rom,
die zu dem fluchtartigen Preisgeben der Hauptstadt führte, h8:t
also die Besetzung der J"inie Ariminum'Ancona und die Einnahme
Arretiums zur Voraussetzung. Diese Panik trat am 17. Jan. t in
Rom ein und zwar wohl naoh der Senatssitzung, in welcher Pom'
pejus erklärte, dass er bei der der Dinge Rom nicht halten
könne und dass er jeden Senator oder Beamten, der nioht mit

1 A VII 10; XI 10, 2 u. 4; Sternkopf a, O. No. 48.



260 Sohmidt

ihm die Hauptstadt verlasse, als seinen Feind behandeln werde 1.

Demnach waren die b.ltrefl'ellden Nachrichten spä.testens am Mit­
tag des 17. Jan. nach Rom gekommen, Ancona und Arretium
waren also 110ch am 15. Jan. von den Oaesarianem besetzt wor­
den. Noch am 17. verliess Pompejus mit einer grossen Schaar
von Senatoren die Stadt und zwar so eilfertig, dass man nioht
einmal die Staatshssen in Sioherheit brachte, andere warteten
die Nacht ab, wie z. B. Cicero,' der, um durch seine Lictoren
nicht Aufsehen zu erregen, am 18. Jan. <ante lueem) nachfolgte 2.

Gerade Oiceros Briefe aus diesen Tagen bestätigen meine Ansätze.
El' schrieb am 18. vor der Morgendämmerung und vor seiner
Abreise A VII 10 und am Abende dieses Tages oder am andern
Morgen VII 11 3.

Von dem letztel'en Brief, bei dessen Abfassung die von Pom­
pejns an'! 17. im Senate gebrauchten Worte gewissermassen nooh
in Cleeros Ohr nachklingen, interessirt vor allem der Anfang:
Quaeso, I]uid hoc est? aut quid agitur? Mihi enim ienebrae StInt.
'Oing1~lum) inqttit, <nos tenemus, Anconem amisimus. Ldb'ienus di~

scessit a Oaesa,·e'. Also spraoh Pompejus am 17. Jan. im Senate
bereits vom Verluste Änconas. Auch in dem ersteren fragmen­
tarjschen Billet findet sich ein Hinweis auf die verlorenen Städte,
Dm darf man nioht mit Klotz und Boot die Worte folgender­
massen verstümmeln: AdlttlC (so. Pompejus) in oppidis coartatus
est. Stupent mnn8S etc., sondern man muss mit dem Medieeus
lesen: Gnaeus nosler I]uid cOlfu;ilii ceperit capiatve nescio, adltuc
in oppidis coart(tttf,8 el stupens. Omnes, si in BaUa consistat, er'i­
mus una; sin cedet, consilii res es!. Die Worte coartatus et stu-

, 1Jens 4 geben ein fast diehtel'isch anschauJiohes Bild des in den
Gedanken an seine verlorenen Städte Ariminnm-Anoona verrann­
ten und verbli.ifl'ten Gewalthabers, den Ihne in dieser Zeit nicht
ganz unpassend einem störrigen Pferde vergleioht, 'welches Zügel

1 A IX 10, 2.
2 VgI. Sternkopf No. 49.
a Man hat diesen Brief, der noch unter dem frischen Eilldruok

der Senatsverhalldlung des 17. Jan. geschrieben ist, immer zu spät an­
gesetzt, weil man nach § 5: Ego negotio pl'aesum non turlntlento: vlJ,lt
enim me Pompeius esse, quem tota haee Call1pamJia et mal·itima ora ha­
beat trclI1K01rOV annahm, er sei in Campanien geschrieben; doch ist er
noch am 18. abends oder am 19. früh in Antium vgl.
Fleck. Jahrb. 1891 Heft 2.

4, Die richtige Auffassung hat schon Nissen a. O. S.99 Aum. 3.
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und Sporen und Peitsche mIssachtend das Gebiss zwisohen die
Zähne nimmt und durchgeht'. -Es war nichts als die nothwen­
dige Konsequenz der Wegnahme der Küstenplätze, dass Caesar
von Fanum aus seine Trappen auf der Flaminia vorrücken liess
und Iguvium einnahm. Ueber die Zeit der Einnahme von Igu­
vium finden wir vielleicht auch aus dem Grunde keine briefliche
Notiz Cieeros, weil sie als selbstverBtändliche Folge der vorigen
Schritte, nicht als ein Ereigniss von einschneidender Bedeutung
erschien. Es lässt sich nur sagen, dass er am 27. Jan. zn Min­
turnae noch annahm, Iguvium werde von Thermu8 gehalten 1.

Demnach war wohl am 17. Iguvium noch nicht von Caesar ge­
nommen; die Einnahme erfolgte am 18. oder 19. Jan.

Nunmehr konnte Caesar vermittelst deI' Strasse Iguvium­
.calis·Anetium dem Antonius die Hand reichen und dem kombi­
nirten Vormarsche auf Rom, das in etwa 5 Tagemärschen erreicht
werden konnte, stand nichts mehr im Wege.

Im Ernste aber hatte Caesar wohl nicht die Absicht, mit
einer Handvoll Soldaten der Riesenstadt zn nahen, wobei noch
dazu seine linke Flanke fortwährend vom Feinde bedroht war.
Seine Stellung Arretium-Iguvium war wohl mehr eine klug be­
rechnete Demonstration, die bei den Pompejanern wie bei den
Legitimisten Schrecken und die Geneigtheit verbreiten sollte, n]1n­
mehr auf Caesars Forderungen einzugehen. Sehr wider Caesars
Willen hatte aber sein kühnes Vorgehen die Wirkung, dass über­
haupt die Regierung, mit der er hätte unterhandeln lrönnen, u!Jter
dem Druckepompejanischer Parteileidenschaft sich auflöste. Es
ist ein verbreiteter lrrth~;,dass Caesar die Gegner in kühnem
Anprall aus Italien habe hinausdrängen wollen und dass er Italien
gewissermassen in einem Athem erobert habe. Ihm konnte nach
menschlichem Ermessen gar nichts Unangenehmeres passiren, als
der Uebergang des Pompejus nach dem Osten, wo Caesar in allen.
Verhältnissen ein ,Neuling war, dem Pompejus aber unermessliche
Hilfsquellen sich öffneten.

Zudem gebot die Vorsicht, nunmehr erst die Truppennach­
schübe aus Gallien abzuwarten. So trat denn iu Caesars Vor­
dringen eine Ruhepause ein, und er beschritt, gestützt auf sein
Faustpfand, die Stellung AI'retium-Iguvium, abermals den Weg

1 A VII 13b , 2.
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der Verhandlungen, freilich nicht, wie er gewünscht hätte, mit
dem Senate, sondern mit Pompejus und den Konsuln. Indess
auoh so waren die Verhandlungen zunäohst nioht aussichtslos.
Richteten sie sich dooh an seinen alten Waffenbruder, der sioh,
missmuthig über seine Schlappen und die Vorwürfe und Ver­
dächtigungen der Legitimisten 1 seiner Umgebung, wohl versucht
fühlen konnte, Caesars Hand auch iri dieser Verlegenheit zu er­
greifen und über die Köpfe der Senatoren und Optimaten hinweg
mit Caesar das alte Duumvirat wieder aufzuriohten 2.

Man hat vielfach behauptet, dass Caesar naoh Beendigung
des gallisohen Krieges zur Eroberung der Alleinherrschaft über
das Römerreich, also zum Kampfe mit Pompejus auf Leben und
Tod fest entsohlossen gewesen sei. Die uns bekannten Thatsachen
beweisen das Gegentheil. Oder wüi'de Caesar im Spätherbst des
Jahres 50 nur die eine 13. Le~ion nach Oberitalien dirigirt ha;
ben, wenn er zu einem Weltkriege entschlossen war? Caesars
Plan gipfelte· vor Ausbruch des Bürgerkriegs wohl in der Be­
hauptung des Westens, den Osten hätte er dem Pompejus ver­
muthlich gern überlassen: die Idee einer Alleinherrschaft entst~nd

in Caesar vermuthIich erst durch die Verhältnisse naoh Pompejus
Tod. So waren wohl auch die Friedensve,rhandlungen im J. 49
von Caesars Seite zunächst durchaus ernst gemeint 3. Sie zerfallen,
so weit wir davon Kunde haben, in 3 Akte. Zunächst schickte
Caesar von Ariminum aus, also am 11. oder 12. Jan. den M.
Caelius Rufus nach Rom; wir wissen nicht, ob er auch dem Se-

1 Cie. A VII 11, 3; 13" etc, Plut, CatQ 52; Pomp. 61.
2 Wie sehr dieser Gedanke in der Luft lag und die neutrale Stel­

lung von Männern wie Cicero rechtfertigte, ergiebt sich z. B. aus A X 8, 5,
wo er (am 2, Mai 49) im Rückblick auf die Ereignisse sagt: Non simul
cum Pompeio mare transiimus? Onmino non potui1m~s: exstat 1'atio die­
rum; sed tarnen - fateamul' enim,. qW)(Z est, ne contenaimus quidem, ut
.posseml~s - fefellit ea me 1'es, quae fortasse non debuit, sed fefellit: pa­
cem putavi fOI'e, qttae si csset,imtmn mihi Caesarem esse, cum ide:m
milieus esse Pompeio, 1wlui: senSef'am enim quant iidem essent,

3 Sehr vernünftig urtheilte in den Tagen der 2. Friedensverhand­
lung (s, u,) Cicero über Caesars Aufrichtigkeit A VII 15, 3 (vom 26. Jan.
aus Capua): In dispu.tationilms nostris summa varictas est: plerique
neganf; Caesal'em in conrlitione mansurum postulataque haee ab eo inter­
posita esse, quo minus, quod Op!~S esset aa bel/unI, a 1wbis pamretur;
ego (//utem eum puto factfwum, ut pmcsidia dedu.cat; vicerit enim., si con­
sul tactus erit, ct minore scelere vicerit, qUMII quo ingres8us est.
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nate auf Grund der Besetzung Ariminums Friedensvorsohlii.ge
überbraohte, sioherlioh verhandelte er in der Naoht vom 14. zum
15. oder vom 15. zum 16. Jan. mit Cioero in dessen Hause t.

Eine zweite Gelegenheit zn Verhandlungen bot sich für
Caesa.r, als nach seinem oben geschilderten Aufmarsch und nach
Besetzung der Angriffsfront Arretium-Iguvium etwa am 19. Jan.
L. Caesar und der Praetor Rosoius Fabatus, die a.m 17. vor der
Preisgabe der Hauptstadt vom Senate und von Pompejus, beauf­
tragt zu Caesar abgereist waren, in seinem Lager, etwa in Fa­
num, erl.\ohienen 2. Er forderte, dass Pompejus nach Spanien gehe
- offenbar um ihn von dem Senate zu trennen - und Aufhebung
der Rüstungen, Entlassung der bereits gesammelten Truppen, da­
gegen wolle er seine Provinzen am 1. Juli abgeben ,und ohne
Imperium zur KonsIlIwahl nach Rom kommen, alles weitere sollte
auf einer persönlichen Konferenz mit Pompejus geregelt werden 8.

Diese Bedingungen tragen ein falsoheB Gesicht, Bofern Bie Caesar
als den gehorsamen Diener des SenatB und der Republik er-

1 Oaelius selbst berichtet darüber VIII 1; tt' porro, eum ail
te pro(Wiscens Arimino noetu v/lnissem, ilum mini paeis mandata das ail
Caesarem ct miri{icum civem agis, amici officium negZe:msti neque 1nihi
consuZuisti. .

2 Mein Ansatz fusst darauf, dass die Gesaudten auf der Rückreise
am 23. Jan. früh in Minturnae waren und noch an diesem Tage zu
Pompejus und den Konsuln nach Teanum gelangt,en, vgl. A VII 13b, 1
u. 14,1. Die Reise von Fanum über Rom Minturnae nach Tell.­
num erforderte 4 Tage, demnach waren die Gesandten am 20. früh von
Caesar aufgebrochen, die Unterhandlung war am 19., der Aufbruch von
Rom nach Norden am 17. erfolgt. Caesar hat I 8-10 durch offenbar
falsche Angaben über Zeit und Ort den ganzen Sachverhalt in ein fal­
sches Licht gerückt. Er versucht nämlich die Sache so darzustellen,
als ob er sich längere Zeit mit dem biossen Besitze von Ariminum be­
gnügt hätte und den Vormarsch auf Pisll.m·um, Fanum, Anoona, Igu­
vium, ja sogar die Abkommandirung des Antonius mit !'J Cohorten nach
A1Tezzo erst dann angeordnet hätte, als seine von Fabatus und L. Cae­
sar an Pompejus und die Konsuln überbrachten Bedingungen von diesen
verworfen worden wären. Um diese ungeheuerliche Lüge aufrecht zu
erhalten, verlegt er die Verhandlung nach Ariminum; deshalb giel1t
er als Bedingung der Gegner an ~~t Oaesar A1'imino während
wir doch aus mehreren Stellen der Briefe Cieeros wissen, dass die Be­
dingung lautete ~~t ilZe de iis oppidi.~, quae extra imam pr()'l)inciam
QCcupa",i,~set, praesidia deducll'fet (vgl.A XII 14,1 u. 15, 2).

11 Oie. ap. XVI 12, 3; Oaes. 19-11; vgl. A VII 14, 1; 15,2; 16,1;
17,2; 26,2; VIII 9, 2; 11 D 7; 12,2.
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scheinen lassen sollen 1. Sie waren aber ernsthaft gemeint dem
Pompejull gegenüber, mit dem Caesar wohl auch jetzt noch auf
eine Reiohstheilung eingegangen wäre (8. oben). Aber das Ver­
söhnungswerk scheiterte an der Gegenforderung, dass Caesar seine
Faulltptander, die besetzten Städte herausgebe und an der Weige­
rung des Pompejus, zu einer Unterredung zu kommen. Ausser­
dem Jlah sich Caesar - noch bevor diese Gegenforderungen etwa
am 29. Jan. 2 zu ihm gelangten nothgedrungen in der Lage,
zu einem zweiten Sohlage gegen seine Feinde auszuholen.

Caesars Vol'sohläge fanden nämlich bei Pompejus und seinen
Anhängern überhaupt keine ernsthafte Berücksichtigung. Die Pom­
pejaner bemilhten sich vielmehr, die eingetretene Waffenruhe zu
umfassenden Rüstungen bis zur Herstellung des militärischen
Uilbergewiohts über Cae.sar zu benutzen. Das ganze Picenum
wurde in ein grosses Kriegslager umgewandelt, bei dem ersten
Vorstosse nach Norden sollte Ancona duroh einen Handstreich
den Caesarianern entrissen werden 3. So kam es, dass sich Cae­
Bar gar bald nach der Abreise des Fabatus und L. Caellar nach
Süden anf seiner ganzen linken Flanke bedroht sah. Namentlich
die Stellung des Attius Varus mit einigen vorgeschobenen Ko­
horten in Auxhnum und die Rilstungen anderer Senatoren in der
Umgegend erregte so sehr die Besorgniss, dass er durch einen
Handstreich der Pomp~janer auf Ancona und Fanum von der be­
sten StrasRe nach Oberitalien und von den zU erwartenden Truppen­
nachschüben abgeschnitten werden könne, dass Caesar bereits o.
am 22. Januar den Entsohluss fasste, alle Streitkräfte, das hiess

1 A VII 13b , 1, vgl. 15, 3.
II Am 25. Jan. scheint die Besprechung der Konsuln - denn Pom­

pejus war bereits von Teanum aus nordwärts &u den Legionen
reist, vgl. A VII 13b, 2; 15, 3 - mit den Senatoren in Capua über die
Forderungen Caesars stattgefunden zu A VII 15, 2. Wenn
L. Caesar ;noch an diesem Tage die Rückreise zu Caesar begann, konnte
er am 28. in dessen zu Ancona ankommen. Dazu atimmt, dass
Cicero bereits 3m 3. Kunde von einem Brief Curios hat, quibull
irridet L. Oaesaris legationem, vgl. A VII 19.

S A VII 15, 3 PO'Inpeius ad legiones Appianas (s. S. 265 Anm. 2)
61lt; J!rofectus; Labienum se eum halJet, vgL 16, 2: qui (Pompeiua) quic:lem
aa me seribit paucis aiebus se firmum e$erC'itum, hahiturum spemque
adfert, si ,in Picenmn agrum, ipse 'lJenerit, nos Ramam reilitwros esse.
A VII 18. 2 Oassi!~m erat hie auaitum e."lYpUlS1,m Ancona eamque urbem
a nobis teneri: si beUl/m ff,t1wum est, negotium utile.
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damals die 13. Legion, unter Aufgabe von Arretium und IguviulIl
am Nordrande von Picenum zn konzentriren, Zu diesem Zwecke
erhielt Antonius in Arretium am 23. Marsohordre auf Anoona,
braoh am 24. auf und gelangte in 6 Marschtagen - denn er
musste den Umweg über Fanum machen, weil das Gebirge süd­
lioh der Flaminia keine Militärstrasse hatte - am letzten Januar
nach Ancona. Wohl am 26, waren in Calis die 3 KohOl·ten des
Curio aus Iguvium zu ihm gestossen 1.

Traum der Pompejaner, dass dlll'oh eine Erhebung des
.r

Picenum, wo die Stammgüter ihres Gebieters lagen, unterstützt
durch einen Vormarsch der sogenannten Appianischen' Legionen:1
alle Errungenschaften Caesars rückgängig gemacht werden, er
selbst in eine schwierige Defensivstellung gedrängt werden könne,
war von kurzer Dauer. Am 1. Febr. eröffnete Caesar mit der
vereinigten 13. Legion den .Augriff auf Picennm durch .die Weg­
nahme von Auximum, das der Legat des Pompejns Attius Varus
vergeblich mit einigen Oohorten besetzt hatte. Von Auximum
aus nahm Oaesar das ganze nördliche Picenum mit Oingulum in
Besitz, die siidlicheren Theile des Landes liells er durch Rekog­
lloseirnngsabtheilungen durchstreifen 3, während die Behaaren der

1 Diese Daten beranen einmal auf einer Berechnung der Entfer­
nungen, die Caesars Truppen zurückzulegen hatten, und der Strassen,
die dazu im Winter geeignet wareu, zweitens auf der Thatsache, dass
Cicero bereits am 2. Februar auf dem Formianum von den Truppen'
bewegungen Caesars zum Schutze Anconas Kenntniss zu haben scheint;
vgl. A VII 17, 3 debuit esse paullo quietiot·, dum resp<Ynsa 'l'e(erren.tur,
dicitur auten~ nunc esse (J,c(7l'rimus; vgl. 18, 2. Dass die Preisgabe der
Steilung Arretium-Iguvium keine freiwillige war, llondern durch die Rü­
stungen und das Vorrücken der Pompejaner im Piceuum erzwungen
war, klingt auch aus Caesars Bericht noch durch c.12 conßsus 'Imtnici­
piOrlt1n ooluntatibus Caesal' colwrtes legionis XIII ex praesidiis dedncit
Auxin~wmque pro{iciscitU1', quoi/, oppiilum Attius cohortibus int'rodf~ctis

tenebat delectumque toto PiC!Jno circummissis senatm'ibu8 habebat,
2 Unter legiones Appianae (so schreibe ieh mit Lipsius na.ch Plut.

Pomp. 57 statt der verdorbenen Lesarten in M aeianas und cwtianas
A VII 15 fin. und iUnaruln A VII 20, 1) sind diebeiden in und um Lu·
ceria st,j'lbenden Legionen gemeint, die ein Legat Appius von Caesar
hergeführt· und deren Kommando Pompejus im December 50 über·
nommen hatte.

8 Cicero erhielt spätestens 30m 8, Febr, zu Cales einen Brief Da-
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aus den Städten flüohtenden pompejanisohen Besatzungen und neu­
ausgehobenen Soldaten, soweit eie nioht zu Caeear übergingen,
unter Vibullius Rufus und Domitius Ahcnobarbue ---:- im Ganzen
etwa 33 Kohorten - sich in Corfinium Bammelten 1.

Unterdess, also etwa am 3. Fehr., kam die 12. Legion bei
Caesar an, mit der vereinigt er den Vormarsoh nach Asoulum­
Picenum antrat. Hier enthält Caesars Bericht einen scheinbaren
Widerspruoh. In cap. 15 heisst es: cum hÜ; dttabus <sc. 1egioni­
bus) Ascul.um Picenum profi8citut". oppidum LentuZus Spin­
ther X cohm'#bus tenebat, qui Cae8aris adventu eognito profugit eil:
oppido etc" während Caesar im 16. Cap. berichtet: Reeepto Firmo
expulsoqu.e LentuZo Caesar conquiri miUtes, gui ab 60 disc6sse,'ant
del1!Ctumque institui iubet; ipse unum diem ibi rei frumentariae
causa fYl.O,'a·tus Corfinium contendit. Wenn man das wörtlioh
nimmt, so müsste Caesar erst in Asoulum gewesen sein und von
da wieder nordwärts, also rückwärts nach Firmum gezogen sein.
Eine solche rückläufige Bewegung von 2 Tagemärschen in einer
Zeit, wo alles darauf ankam, den Feind nicht mebr zu Athem
kommen zu lassen, ihn zu soblagen, ehe er Italien verHess, ist
undenkbar. Daran aber, dass Caesarselbst in Firmum gewesen
ist, kann man naoh dem Wortlaut . der Stelle nioht zweifeln.
Demnach' bedeutet in der ersten Stelle Asculum profi€Jiscitur nur
die Riobtung. Die Flucht der Pompejaner aus Asclllum trat wohl
bereits bei der Annäherung der caesarischen Truppen ein, deren
Hauptmasse von Auximum und Cingulum her über Talentinum,
Urbs Salvia, sioher nioht über Surpincanum hinaus kam und dann
nordostwärts nach Firmum abschwenkte, um die bequemere Kü­
'stenstrasse nacb Süden zu gewinnen. In }<'irmum rastete Caesar
einen Tag und marsehirte dann, das unwegsame Gebirge um­
gehend, an der Küste von Castrum Firmanum über Castrum Truell-

labellas mit der Meldung, dass Pioenum für Pompejus verloren sei, vgl.
A VII 21, 2 at illua (so, Pioenum) totum erat a,m:sBu.t/l: 8ciibat nemo
praeter me ex litteris Dolabellae. Unter dem Verluste Pieenums verstand
Dolabella die Wegnahme von Auximum und Cingulum und die sieh an­
schliessende Reoognosoirullg (vgl. Caes, I 15 Aua:imo Caesaf' prog·res8t18
017~nem afl"Ul7~ Picenum percurrit). Dolabellas Brief WlU' spätestens am
4. ,Febr, .geschrieben, demnaoh hatte Caesar zu Anfang des Monats den
zweiten Akt des. Tumultus eröffnet. Nissen setzt die vorbereitenden
Truppenverschiebungen zu spät an.

1 'Caes, I 15 u. 16.
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tinum 1 bis· Aternllm, von da nach Teate und über Interpl'omium
naoh Corfinium, wo er am 14. Fehl'. anlangte 50!. VOll diesem
sicheren Datum aus lässt sich sein Marsch ungefähr rekonatl'ui­
ren. Von Firmumbis Corfinium sind c. 130 r. M. = 6-7 Marsch­
tage; demnach rastete Caesar am 7. in Firmum und brach am
8. Febr. nach Süden anf. Von Auximum oder Cingulnm übel' Urbs
Sll.lvia sind es 3 starke Tagemärsche, also war er am 4. Febr.
von Allximum oder Cingulum aufgebrochen; dieses Datum stimmt
genau zu meinen früheren Ansätzen. Die Belagernng von Co}·fi­
nium hielt ihn 7 ganze Tage auf, die Kapitulation erfolgte aUl
21. und nooh an diesem Tage kam Caesar einen richtigen
Tagemarsch vorwärts nach Süden 2.

Nooh bevor Caesar naoh einem mit bewundernswerther Aus·
dauer und Geschwindigkeit vollführten Marsche von 16 Tagen
am 9. März vor Brundisillm, wohin Pompejus die Trümmer seiner
Armeen und der Regierung konzentrirt hatte, ankam, versnchte
er zum dritten nnd letzten Male nach Ausbruch der Feindselig·
keiten den Pompejus ernsthaft fur die Wiederherstellung des
Dnumvirats zu gewinnen: er schrieb etwa am 4. oder 5. Män
an Oppius und Balbus (A IX 7 C 2) N. Magium, Pampei pme­
fectum, deprenendi: sc'ilicet meo insU,tuto usus sum et eum siatim
missum fem. Iam, duo praefecti falJrum Pompei in meam potesta­
tem vene1'unt et a me mis.si sunt: si volent gratt esse, debebunt
Pompeium lwrtari, ut maUt mini esse amicus quam iis, gui et iZU
et mini semper fuerunt ini·micissimi, quorum arti(Wiis effectum est,
ut res publica in kunc statum pervel,il·et. Natürlich war diesel'
Brief, ähnlioh einem Manifest, darauf berechnet, in den Kreisen
der Vornehmen verbreitet zu werden. Einige Tage nach CaeBars
Ankunft vor Brnndisinm, etwa am 12. März, schickte Pompejus,
offenbar nur um Zeit für die Zurüstung der Abfahrt zu gewinnen,
den N. MagiuB zu eaesar, um zum Scheine über den Frieden zu

1 Meine Annahme wird bestätigt duroh die Ordre des Pompejus
an Domitius A VIII 12 B 1 qu.od a'luZieris OaesOll'p,1n F'irulO progressum
in Oaptrum Tr'Uentinu·m venisse.

2 Das Datum folgt aus folgender Combination: Oie. A JX 1, 1 nam
Oanusio IX KaZ. (Mart.) profectw$ emt (inaeu.s und VIII 14, 1 eodem
enim die video Oaesarem Oorfi,nio post; llle,'idiem profeetlU7t esse, qoo Oa­
nusio mane P01npeitr.m d. h. am 21. Febr. Die Belagerung dauerte 7
volle Tage nach eaes, I 23 milites Domitianos saeramentum apud se di­
eet'e i"libet atque eo die castra nwvct iustu1ilqWJ iter oonficit VII omnitlo
dies a.d Oorfinit,'m m()f'atus etc,
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verhandeln 1, Vermutblich forderte Caesar abermals eine per­
sönliche Zusammenkunft, aber sein Gegner war in seiner jetzigen
Lage vollends für jedes Zugeständniss zu stolz,

So zerscblug sich auch der dritte Vermittlungsversuch Cae­
sars, an dem auch Cicero nach Kräften sich betheiligte 2, ohne
Ergebniss: bereits am 14. März ist von Friedensverhandlungen
nicht mehl' die Rede, denn an diesem Tage schrieb Caesar an
Q, Pedius (A IX 14,1); '.Ab utroque partus cm'nu moles iacimus,
ttt aut illum quam primum traicere quod ltabet Brundisii cOP'ia­
rum cogamus, aut exitu proltibeamus' und am 15. schrieb Dola­
bella aus Caesars Lager einen Brief, von dem Cicero sagte:
Dolabella suis litteris ldibus Mart. datis meruin bellum loquitur 3.

Caesars Anstrenguugen, die Ausfahrt des Pompejus nach Osten
zu hindern, waren vergeblich: am 17. März 4 segelte dieser hin­
über nach Epirus: jetzt stand das Römerreich am Anfang einer
blut- und thränenreichen Katastrophe, 'der Tumult war vorüber,
der Krieg fing an' 0.

Hier bin ich mit meinen Bemerkungen über den Ausbruch
des Bürgerkrieges, die nichts weiter sein sollen als Ergänzungen
und Berichtigungen zu Nissens geistvollem Aufsatze, zu Ende.
Sie befestigen, wie ich hoffe, den Eindruck, dass auch in den
stürmischen Zeiten des Uebergangs zum Caesarismus, in denen
nach der unverständigen Darstellung griechischer Geschichts­
schreiber die feste Form des alten Staatsrechts vor der WillkÜr
des Einzelnen längst erstorben war, die .alten feinen Rechtsunter­
schiede, schrittweise Entwicklung staatsrechtlicher Zustände, Be­
obachtung der Formeln und des Herkommens eine weit grössere
Rolle spielen, als man vielfach annimmt.

So rettete sich das römische Volk aus dem Zusammenbrucpe
des Freistaates und der Auflösung der alten Verträge, die den
Einzelnen wie ganze Länder und Völker an die untergegangene
Regierung gebunden hatten, doch den besten Theil seiner für die
Menschheit wichtigen Leistungsfähigkeit, den ausgeprägten Sinn
für Schaffung, Ausbildung und Erhaltung straffer Rechtsformen,
hinüber in die neue, zweite Epoche römischen Lebens.

Meissen. O. E. Schmidt.

1 Caesars Depesche darüber an Oppius und Balbus ist A IX 13
A 1 erhalten und lautet: A. d. VII Id. Mari. Bl'undisimn veni, ad InU­

rum castra posui. Pompeius tst Brundisii: misit ad me N. Magium de
lJaCIl, quae visa sunt respondi. Hoc vos statim scire volui: cum in spern
venero de compos#ione aliquid me conjicC1'e,statim vos cerliores faeiam.

2 Er schrieb an Caesar den eindringlichen und freimüthi~en Brief
A IX 11 A etwa am 19. März; er wusste damals noch nicht, dass Pom­
pejusbereits aus Italien abgesegelt war.

BA IX 13, 8.
4 A IX 15 AL
5 Nissen a. O. S.105.




